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Überschusseinkünfte 

Arbeitnehmer- 

eigenschaft 

Dienstverhältnis 

Merkmale 

1 Voraussetzungen für Einkünfte aus nichtselbstständi-
ger Arbeit 

Zu diesem Kapitel finden Sie im Online-Training   

folgende interaktive Elemente: 

6 praktische Übungen 

1 Videosequenz 

1.1 Überblick 

Nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 EStG unterliegen die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 

grundsätzlich der Einkommensteuer. Die Einkünfte gehören zu den Überschusseinkünf-

ten und werden daher als Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten ermittelt 

(§ 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG). Dabei gilt das Zu- und Abflussprinzip nach § 11 EStG. 

Nur Arbeitnehmer können Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit beziehen. Dies sind 

bspw. Beamte, Angestellte und Arbeiter. Eine Definition der Arbeitnehmereigenschaft 

findet sich in § 1 LStDV. Demnach sind Arbeitnehmer natürliche Personen, die Arbeits-

lohn  beziehen: 

 aus einem gegenwärtigen Dienstverhältnis, 

 aus einem früheren Dienstverhältnis (z. B. pensionierte Beamte), 

 als Rechtsnachfolger aus dem früheren Dienstverhältnis des Rechtsvorgän-

gers (z. B. Witwen- und Waisenrenten). 

Der Inhalt eines Dienstverhältnisses besteht darin, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 

seine Arbeitskraft schuldet. Dies ist der Fall, wenn Arbeitnehmer unter der Leitung des 

Arbeitgebers tätig werden oder im geschäftlichen Organismus des Arbeitgebers Weisun-

gen folgen müssen (§ 1 Abs. 2 S. 2 LStDV). 

Das Vorliegen eines Dienstverhältnisses ist vornehmlich anhand folgender Merkmale 

zu bestimmen: 

Der Arbeitnehmer… (H 19.0 LStR) Der Arbeitgeber… (R 19.1 LStR) 

 ist weisungsgebunden bezüglich 

der Arbeitszeit, der Arbeitseintei-

lung, des Arbeitsplatzes und der Ar-

beitsweise, 

 ist in den Betrieb des Arbeitgebers 

eingegliedert, 

 trägt kein Unternehmerrisiko 

und keine Unternehmerinitia-

tive, 

 kann die Höhe des Entgelts nicht 

von Fall zu Fall selbst bestimmen 

 hat aufgrund eines mündlichen oder 

schriftlichen Vertrags Anspruch auf die 

Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers und 

ist berechtigt, ihm Weisungen zu ertei-

len, 

 kann eine natürliche Person, juristische 

Person des öffentlichen oder privaten 

Rechts, Personenvereinigung oder Ver-

mögensmasse sein, 

 kann durch ein Unterarbeitsverhältnis 

auch zugleich Arbeitnehmer sein. 
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Fremdübliche  

Ausgestaltung 

Einkünfteermittlung 

(grundsätzlich feste Bezüge, nur im 

Ausnahmefall variable Bezüge), 

 stellt keine Geschäftseinrichtung, 

sondern bekommt alle Arbeitsmittel 

vom Arbeitgeber gestellt, 

 hat Anspruch auf Urlaub und Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall, 

 schuldet die Arbeitskraft und nicht 

den Arbeitserfolg. 

 

Werden mehrere nichtselbstständige Tätigkeiten nebeneinander ausgeführt, so ist für die 

Belange der Einkommensteuer jede Tätigkeit für sich zu beurteilen. 

Zwischen Ehegatten ist es möglich, dass der eine im Unternehmen des anderen Ehegat-

ten im Rahmen eines Dienstverhältnisses mitarbeitet. Steuerlich anzuerkennen ist die-

ses aber nur, wenn eine entsprechende Ausgestaltung des Dienstverhältnisses fremdüb-

lich ist (H 4.8 „Arbeitsverhältnisse zwischen Ehegatten“ EStH). Die aus dem Dienstverhält-

nis erwachsenden Verpflichtungen müssen tatsächlich erfüllt werden, wobei insbesondere 

auf die tatsächliche Erbringung der Arbeitskraft und auf Auszahlung des Arbeitslohns abzu-

stellen ist. 

Wenn beide Ehegatten jeweils einen Betrieb unterhalten, ist es nicht möglich, dass sich die 

Ehegatten gegenseitig verpflichten, jeweils im Betrieb des anderen mit voller Arbeitskraft 

tätig zu werden (BFH v. 26.2.1969, I R 165/66, BStBl. II 1969, 315). 

1.2 Ermittlung der Einkünfte 

Die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit sind der Überschuss der Einnahmen über 

die Werbungskosten (§ 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG). Die Einnahmen und Werbungskosten 

sind nach den im Folgenden dargestellten Grundsätzen zu ermitteln. 

Wird der Arbeitslohn aus einem bestehenden Dienstverhältnis bezogen, so gilt folgendes 

Ermittlungsschema: 

Ermittlungsschema (§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG) 

 Summe der Einnahmen (§ 8 EStG steuerpflichtiger Bruttoarbeitslohn)  

./. tatsächliche Werbungskosten (§ 9 EStG)  

 mindestens Arbeitnehmer-Pauschbetrag i. H. v. 1.230 € seit dem 01.01.2022 

(vorher bis einschl. 2021: 1.000 €) gem. § 9a S. 1 Nr. 1 Buchst. a EStG) 

 

= Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit  
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Liegt hingegen der Bezug von Arbeitslohn in einem früheren Dienstverhältnis begründet 

oder bezieht ein Rechtsnachfolger Arbeitslohn, so ist folgendes Schema anzuwenden: 

Ermittlungsschema (§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG i. V. m. § 19 Abs. 2 S. 2 EStG) 

 Summe der Einnahmen (§ 8 EStG steuerpflichtiger Bruttoarbeitslohn)  

./. Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2 S. 1 und 3 EStG)  

./. Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2 S. 3 EStG)  

./. tatsächliche Werbungskosten (§ 9 EStG)  

 mindestens Pauschbetrag i. H. v. 102 € (§ 9a S. 1 Nr. 1 Buchst. b EStG)  

= Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit  
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Definition Arbeitslohn 

Wesentliche Tatbe-

stände 

Steuerpflichtiger  

Arbeitslohn 

2 Tatbestände der Einnahmen 

Zu diesem Kapitel finden Sie im Online-Training  

folgende interaktive Elemente: 

18 praktische Übungen 

 

2.1 Überblick 

Die Begriffsbestimmung des Arbeitslohns ergibt sich, neben dem Einnahmebegriff des 

§ 8 EStG für Überschusseinkünfte, aus § 2 Abs. 1 S. 1 LStDV und der hierzu ergangenen 

Rechtsprechung. Danach sind Einnahmen alle Güter, die in Geld oder Geldeswert 

(Sachbezug) bestehen und dem Steuerpflichtigen zufließen. Ein Arbeitnehmer bezieht 

diese Einnahmen als Arbeitslohn im Rahmen eines früheren, bestehenden oder zukünfti-

gen Dienstverhältnisses. Es ist unerheblich, ob es sich dabei um einmalige oder laufende 

Einnahmen handelt oder ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht (§ 19 Abs. 1 S. 2 EStG).  

Zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gehören insbesondere: 

 Löhne (Arbeiter), Gehälter (Angestellte und Beamte), Provisionen (bspw. Vertre-

ter), Tantiemen (Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen), Gratifikationen (z. B. Ur-

laubs- oder Weihnachtsgeld) und andere Bezüge und Vorteile für eine Beschäfti-

gung im öffentlichen oder privaten Dienst (§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG).1 

 Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder (z. B. Pensionen an Wit-

wen und Waisen eines Beamten), Versorgungsbezüge (z. B. Beamtenpension) und 

andere Bezüge und Vorteile für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten 

Dienst. Dies gilt auch soweit sie infolge einer nach § 10 oder § 14 des Versorgungs-

ausgleichsgesetzes durchgeführten Teilung von Arbeitgebern ausgleichspflichtiger Per-

sonen an eine ausgleichsberechtigte Person geleistet werden (§ 19 Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 EStG). 

 Laufende Beiträge und laufende Zuwendungen des Arbeitgebers aus einem be-

stehenden Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine 

Direktversicherung für eine betriebliche Altersversorgung (§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 

S. 1 EStG). Hierbei sind die Vorschriften zur Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 56 und 

63 EStG zu beachten. Zudem gehören zum Arbeitslohn Sonderzahlungen, die der 

Arbeitgeber an eine Versorgungseinrichtung leistet (§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 S. 2 EStG). 

Bei Zuwendungen eines Arbeitgebers an Arbeitnehmer ist grundsätzlich zu prüfen, ob steu-

erbarer Arbeitslohn vorliegt oder ob es sich um nicht steuerbare Zuwendungen (siehe 

Rz. 16) handelt. Liegt steuerbarer Arbeitslohn vor, so sind in bestimmten Fällen vom Gesetz 

Steuerbefreiungen vorgesehen. 

Steuerpflichtiger Arbeitslohn kann dem Arbeitnehmer sowohl in Form von Geld als auch 

in Geldeswert (sog. Sachbezüge) zufließen.2 Voraussetzung hierfür ist es, dass ein durch 

 

1  Zur steuerlichen Behandlung von Arbeitslohn nach dem DBA siehe BMF, Schreiben v. 12.11.2014, IV B 2 – 

S 1300/08/10027, BStBl. I 2014, 1467. 
2  Gewährt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Sachbezüge, bleiben diese steuerfrei, sofern sie die monatliche 

Freigrenze nicht übersteigen (§ 8 Abs. 2 S. 11 EStG). Diese beträgt bislang 44 € und wird mit Wirkung ab dem 

1.1.2022 auf 50 € erhöht. 
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Zufluss- und  

Periodisierungsprinzip 

Zusätzlichkeitsvoraus-

setzung 

das Dienstverhältnis erlangter geldwerter Vorteil festgestellt werden kann und dass eine 

objektive und wirtschaftliche Bereicherung des Arbeitnehmers eintritt. Keine Einnah-

men sind Vorteile, die nicht in Geldeswert ausgedrückt werden können. 

Der Arbeitslohn ist nach § 11 Abs. 1 S. 1 EStG grundsätzlich bei Zufluss zu erfassen 

(vgl. auch § 38a Abs. 1 S. 3 EStG). Dies gilt auch für andere Bezüge, also Bezüge, die kein 

laufender Arbeitslohn sind. Laufender Arbeitslohn3 gilt nach § 38a Abs. 1 S. 2 EStG in 

dem Kalenderjahr als bezogen, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet.4 

2.2 Steuerbegünstigung echter Zusatzleistungen des Arbeitgebers 

Verschiedene Vorschriften des EStG zur Steuerbefreiung (bspw. § 3 Nr. 11a, Nr. 15, 

Nr. 33 EStG), Pauschalbesteuerung (§§ 37b und 40 Abs. 2 EStG) oder anderen Steuerbe-

günstigungen enthalten die Tatbestandsvoraussetzung, dass die jeweilige Steuerbegüns-

tigung davon abhängt, dass eine bestimmte Arbeitgeberleistung „zusätzlich zum ohne-

hin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht werden muss (sog. Zusätzlichkeitsvoraus-

setzung). 

Mit dem durch das JStG 2020 neu eingeführten § 8 Abs. 4 EStG5 stellt der Gesetzgeber 

klar, dass nur eine „echte“ Zusatzleistung des Arbeitgebers (zum ohnehin geschulde-

ten Arbeitslohn) steuerbegünstigt ist. Hierdurch werden steuerliche Vorteile insbesondere 

durch Gehaltsverzicht oder -umwandlungen ausgeschlossen.  

Gemäß § 8 Abs. 4 EStG stellt eine Leistung des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung 

eines Dritten (Sachbezüge oder Zuschüsse) für eine Beschäftigung eine  „echte“ Zusatz-

leistung dar, wenn die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet, der 

Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt, die verwendungs- 

oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Erhö-

hung des Arbeitslohns gewährt und bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht 

wird. 

 

3  Vgl. zur Begrifflichkeit des laufenden Arbeitslohns R 38.2 LStR und H 38.2 LStR. 
4  Diese Regelung ist vorrangig zur Vorschrift des § 11 Abs. 1 S. 2 EStG, die somit für laufenden Arbeitslohn nicht 

greift. 
5  Anwendung auf Leistungen, die in einem nach dem 31.12.2019 endenden Lohnzahlungszeitraum oder als sons-

tige Bezüge nach dem 31.12.2019 zugewendet werden. 

15 

16 

17 

18 



 

6 

Betriebsbedingte    

Zuwendungen 

Steuerbefreite       

Aufmerksamkeiten 

Einkauf von Dritten 

Verpflegung der      

Arbeitnehmer 

2.3 Nicht steuerbare Arbeitgeberzuwendungen 

2.3.1 Zuwendungen aus ganz überwiegend betrieblichem Interesse 

Bei Zuwendungen aus ganz überwiegend betrieblichem Interesse handelt es sich regelmä-

ßig um Sachzuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer. Nach dem Einnahme-

begriff des § 8 EStG liegen Einnahmen nur dann vor, wenn beim Empfänger eine Vermö-

gensmehrung eintritt. Stellt ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen, aus sozialen Erwägungen oder zur Erfüllung seiner Fürsorge-

pflicht Leistungen bereit, so tut er dies aus ganz überwiegend betrieblichem Interesse. 

Es liegen aber weder Arbeitslohn noch eine Vermögensmehrung bei den Arbeitnehmern 

vor.  

Voraussetzung ist, dass die Leistungen nicht abhängig von der individuellen Leistung des 

einzelnen Arbeitnehmers gewährt werden. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn der Ge-

samtheit der Arbeitnehmer Leistungen ohne Wahlmöglichkeit bereitgestellt werden („Allge-

meines zum Arbeitslohnbegriff“ H 19.3 LStR). Beispiele für Zuwendungen aus ganz über-

wiegend betrieblichem Interesse sind: 

 Ausstattung des Arbeitsplatzes (z. B. Schreibtische und Stühle), 

 Bereitstellen von firmeneigenen Sporteinrichtungen, Wasch-, Dusch-, Baderäumen 

und Schwimmbädern, 

 Zurverfügungstellung von firmeneigenen Parkplätzen,6 

 Bereitstellen eines betriebseigenen Kindergartens. 

Steuerpflichtiger Arbeitslohn liegt jedoch regelmäßig vor, wenn der Arbeitgeber Leistungen 

für die Arbeitnehmer von Dritten einkauft, z. B.: 

 Zuschüsse des Arbeitgebers zu betriebsfremden Kindertagesstätten,7 

 unentgeltliche Bereitstellung von angemieteten Sporteinrichtungen.8 

2.3.2 Aufmerksamkeiten 

Nicht steuerbar sind Aufmerksamkeiten in Form von Sachbezügen, die der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer oder dessen Angehörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen Er-

eignisses9 zukommen lässt (z. B. Bücher, Genussmittel, Blumen, Tonträger), solange deren 

Wert (pro Arbeitnehmer und Ereignis) 60 € inkl. Umsatzsteuer nicht überschreitet, R 19.6 

Abs. 1 S. 2 LStR. Wird diese Freigrenze überschritten, ist der Wert der Aufmerksamkeit als 

geldwerter Vorteil zu versteuern. Geldzuwendungen gehören stets zum steuerpflichtigen 

Arbeitslohn, unabhängig von deren Höhe, vgl. hierzu R 19.6 Abs. 1 S. 3 LStR. 

Ebenfalls Aufmerksamkeiten und damit kein Arbeitslohn stellt die unentgeltliche oder teil-

entgeltliche Abgabe von Getränken und Genussmitteln sowie Speisen dar, die der Arbeit-

geber den Arbeitnehmern zum Verzehr im Betrieb oder anlässlich und während eines au-

ßergewöhnlichen Arbeitseinsatzes (z. B. außergewöhnliche Sitzung) im ganz überwie-

 

6  Solange dies keinen Entlohnungscharakter hat, wie beispielsweise bei leitenden Angestellten. 
7  Vgl. BFH, Urteil v. 25.7.1986, VI R 203/83, BStBl. II 1986, 868. Zu beachten ist die Steuerbefreiung nach § 3 

Nr. 33 EStG. 
8  Vgl. BFH, Urteil v. 27.9.1996, VI R 44/96, BStBl. II 1997, 147. 
9  Z. B. Geburtstag oder Dienstjubiläum. 
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Zuwendungen bei Be-

triebsveranstaltungen 

Pauschalversteuerung 

gend betrieblichen Interesse zur günstigen Gestaltung des Arbeitsablaufs den Arbeit-

nehmern bereitstellt. Auch in diesem Zusammenhang ist die 60 €-Grenze zu beachten 

(R 19.6 Abs. 2 LStR). 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer bekommt zum Geburtstag von der Hogwarts AG das Buch Was-

serkelch im Wert von 18 € geschenkt. Im selben Monat nimmt Arbeitnehmer an einer au-

ßergewöhnlichen betrieblichen Besprechung (Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung mit 

den Wirtschaftsprüfern gegen 20 Uhr) teil, bei der Fingerfood und Getränke im Wert von 

50 € pro Person bereitgestellt werden. 

Lösung: Beide Zuwendungen sind als nicht steuerbarer Arbeitslohn zu qualifizieren und 

müssen weder vom Arbeitgeber noch vom Arbeitnehmer versteuert werden. Beide Zuwen-

dungen führen in Summe zur Überschreitung der Freigrenze von 60 € pro Monat, jedoch 

sind in dieser Konstellation die Zuwendungen isoliert zu betrachten, was dazu führt, dass 

die Freigrenze nicht überschritten wird.  

Zu den nicht steuerbaren Leistungen an einen Arbeitnehmer gehören auch Zuwendungen 

des Arbeitgebers bei Betriebsveranstaltungen an den Arbeitnehmer und dessen 

Begleitpersonen, soweit dies im Rahmen des Üblichen liegt (§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a EStG; 

vgl. hierzu BMF-Schreiben v. 14.10.201510). 

 Betriebsveranstaltungen Zuwendungen 

Kriterien 

für  

Üblich-

keit 

Häufigkeit der Veranstal-

tungen: Höchstens zwei Ver-

anstaltungen pro Jahr für den-

selben Teilnehmerkreis (eine 

Dauer von mehr als einem Tag 

ist möglich) vgl. BMF-Schrei-

ben v. 14.10.2015 unter 4. 

Freibetrag Buchst. c. 

 

Zuwendungen sind üblich, soweit sie 

110 € pro Arbeitnehmer je Veranstaltung 

nicht überschreiten. Übliche Zuwendun-

gen sind: 

- Speisen, Getränke, Tabakwaren, Sü-

ßigkeiten 

- Übernachtung, Fahrtkosten 

- Eintrittskarten 

- Geschenke 

- Aufwendungen für den äußeren Rah-

men (Musik, Räume, künstlerische 

Darbietungen usw.) 

Folge bei 

Unüblich-

keit 

Wird dieser Freibetrag überschritten, so gehört der überschüssige Teil, ein-

schließlich der Aufwendungen für den äußeren Rahmen, zum Arbeitslohn. 

Unübliche Zuwendungen sind i. H. v. 60 € steuerfrei, BMF-Schreiben v. 

14.10.2015 unter 4. Freibetrag Buchstabe a). 

 

Sofern eine Betriebsveranstaltung zu steuerpflichtigem Arbeitslohn führt, ist eine Pau-

schalversteuerung mit 25 % möglich (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG). 

  

 

10  Vgl. BMF, Schreiben v. 14.10.2015, IV C 5 – S 2332/15/10001, BStBl. I 2015, 832. 
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